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Initiative Schutz durch Wald - ISDW
Für dieses Förderprogramm stehen 
jährlich österreichweit rund 6 Mio. Euro 
zur Verfügung. Durch ISDW werden re-
gionale Schutzwaldplanungen weiter-
entwickelt und wertvolle Informationen 
aus Datenerhebungen vor Ort ge-
wonnen.
Besonders praxisnahe und dem mo-
dernsten Stand der Wissenschaft ent-
sprechende Erhebungs- und Evalu-
ierungsmethoden wurden eigens für 
dieses Förderungsinstrument ent-
wickelt. Durch einfache aus dem 
jeweiligen Standort und Waldbestand 
ableitbare Kenngrößen können über 
ein Rechenmodell Aussagen betref-
fend die Schutzfunktionalität des Wal-
des in Ampelfarben gewonnen werden.

Das Programm „Initiative Schutz durch 
Wald“ dient der Erhaltung und Ver-
besserung von Wäldern mit Objekt-
schutzwirkung.

Es wurde vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft in Kooperation mit 
Experten der Landesforstdienste, des 
Forsttechnischen Dienstes für Wild-
bach- und Lawinenverbauung und des 
Bundesforschungs- und Ausbildungs-
zentrum für Wald, Naturgefahren und 
Landschaft (BFW) entwickelt.
ISDW ist Bestandteil des „Öster-
reichischen Programms für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums 2007-
2013 (LE 07-13). 

Bei ISDW ist zwischen „Planungs-
projekten“ und „Maßnahmenprojekten“ 
(= Umsetzung der geplanten Maßnah-
men) zu unterscheiden.

Vor Einreichung des Maßnahmen-
projektes sind am Ort Projektierungs-
arbeiten durch befugte Projektanten 
durchzuführen. Die Projektierung um-
fasst sowohl die Aufnahme von vor-
definierten Erhebungspunktdaten als 
auch die konkrete Planung von defi-
nierten ISDW-Maßnahmen. Erfolgt die 
Projektierung entgeltlich, ist diese als 
eigenes ISDW-Planungsprojekt zur 
Förderung einzureichen.

Bei der Einreichung ist jedenfalls der 
Erheber-Login-Code, die Projektge-
bietsnummer, die Flächengröße der 
vorgesehenen Erhebungsfläche, ein 
verbindlicher Kostenvoranschlag und 
die daraus abgeleitete Fördersumme 
anzugeben sowie die Einverständnis-
erklärung der/des jeweiligen Grund-
eigentümer(s) vorzulegen.

Projektierungskosten sind bis maximal 
60 % förderbar. Nähere Informationen 
sind dem ISDW-Handbuch für Detail-
projekte zu entnehmen (mit per-
sönlichem LOGIN-Code auf der Home-
page www.isdw.at).

Weitere Auskünfte: 
isdw@lebensministerium.at

Waldeigentümer
Mit Hilfe des auf der Homepage 
www.isdw.at zur Verfügung gestellten 
geografischen Informationssystems 
kann festgestellt werden, ob sich eine 
bestimmte Waldflächen in einem ge-
nehmigten Projektgebiet befindet. 
Durch Anklicken der Schaltfläche 
„Geoinfo (GIS)“ öffnet sich eine Über-
sichtskarte mit den österreichischen 
Forstbezirken. 

Jene Regionen, für die ein genehmigter 
Bezirksrahmenplan vorliegt, sind in 
blauer Farbe dargestellt. Ausge-
wiesene Projektgebietsflächen, also 
jene Flächen, wo Detailprojekte grund-
sätzlich geplant und umgesetzt werden 
können, sind als eigener Layer (Pro-
jektgebiet BRP) aufrufbar und sind in 
gelber Farbe dargestellt.

Eine genaue Anleitung befindet sich 
auf der Homepage unter „GEO-Info-
GIS“: „Hilfestellung Geoinfo Suche 
Grundstück ISDW - Projektgebiet“.

Detailinformationen über die Planung, 
Umsetzung und Förderung von ISDW-
Detailprojekten erhalten sie bei den 
örtlich zuständigen Bezirksforst-
inspektionen. Dort kann auch eine 
direkte Einsichtnahme in den Bezirks-
rahmenplan vorgenommen werden.

Projektant:
Sie sind Forstwirt oder Förster und 
haben Interesse an Projektierungsar-
beiten - über www.isdw. at kann um 
eine Zugangsberechtigung für den wei-
teren LOGIN angesucht werden. Damit 
erhält man Zugang zu vertiefenden 
Informationen über die Erstellung von 
Detailprojekten.

Interesse an einem ISDW-Projekt?
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ISDW - Zielsetzungen
Schutzwald betreffende Fördermög-
lichkeiten.
• Förderungen in Objektschutzwäldern 
zur Verbesserung ihrer Schutzfunktio-
nalität.
• „New money“ für das Management 
von Wäldern mit Objektschutzwirkung.
Realisierung modernster Inventur-
methoden durch feldmäßig praktikable 
Anwendungen.
• Ableitung der Schutzfunktionalität 
differenziert nach Naturgefahren.
• Informationstool für die Schutzwald-
politik durch Schaffung einer Home-
page und damit verbundener Daten-
bank.
• Datengrundlage für die Schutzwald-
forschung.

Ziele und Mehrwerte der Initiative 
Schutz durch Wald sind:
• Optimierung der Objektschutzwirkung 
der Wälder in weit größerem Maßstab 
als bisher.
• Verstärkte Motivation für das Manage-
ment von Wäldern mit Objektschutz-
wirkung, insbesondere durch eine faire 
leistungsbezogene Abgeltung im Sinne 
des Bergwaldprotokolls der Alpenkon-
vention.
• Verknüpfung einer auf Regionen 
bezogenen Planung mit standortsbe-
zogenen Projektierungen.
• Sicherstellung der Fördereffizienz 
durch ein begleitendes Erfolgscontrol-
ling.
• Rücksichtnahme auf andere den 

ISDW - Maßnahmen 

Förderbare Maßnahme gemäß VO (EG) 1698/2005:

Waldbau, Ökologie, Begleitende Maßnahmen

Bringung, Rückung

22622 1 8 1 0 Pferd
22622 1 8 2 0 Logline
22622 1 8 3 0 Seilkran oder Seilbahn
22622 1 8 4 0 Hubschrauber

Begleitende Maßnahmen

22622 1 9 1 0 Schutz der Verjüngung gegen Schneeschub oder Steinschlag
22622 1 9 2 0 Bermen
22622 1 9 3 0 Einfache technischen Werke
22622 1 9 4 0 Querfällung, Verankerung
22622 1 9 5 0 Schaffung von Reinweideflächen
22622 1 9 6 0 Weideverbessernde Maßnahmen
22622 1 9 7 0 Weideroste

Infrastrukturelle Maßnahmen

Planungen, Studien

22622 4 1 1 0 Projektsplanung
22622 4 1 2 0 Projektsmanagement und Projektsbetreuung

Forststraße

22622 4 4 2 0 Erstellung, Verbesserung infrastruktureller Einrichtungen
22622 4 8 0 0 Begehungssteige

Lagerung

22622 4 9 1 0 Lagerplatz, Aufarbeitungsplatz

Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit
22622 7 1 0 0 Broschüre, Folder, Plakat, Film, Video, CD-Rom
22622 7 2 0 0 Informationsveranstaltung, Exkursion
22622 7 3 0 0 Print- und elektronische Medien, Kampagne

Quelle: Lebensministerium 2008
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ISDW - Abwicklung im Überblick
lichen Erhebung der jeweiligen Natur-
gefahrensituation sowie der Planung 
und Durchführung geeigneter förder-
barer Maßnahmen.

Sie werden von befugten Forstwirten 
bzw. Förstern im Auftrag von Förder-
werbern ausgearbeitet und sind ent-
sprechend den Vorgaben des öster-
reichischen Programms für die Ent-
wicklung des ländlichen Raumes  2007 
- 2013 (LE 07 - 13) bei den dafür vorge-
sehenen Stellen einzureichen.

Auf der folgenden Seite zeigt eine 
Graphik den Ablauf einer ISDW - Detail-
projektierung. Weitere Informationen 
dazu: www.isdw.at.

Grundlage ist der Bezirksrahmenplan. 
Dieser wird auf Basis des Waldent-
wicklungsplans gemeinsam von den 
Landesforstdiensten und dem Forst-
technischen Dienst für Wildbach- und 
Lawinenverbauung bundesweit er-
stellt.

Er besteht aus einem Text- und 
Kartenteil, ist jährlich zu überarbeiten 
und wird vom Lebensministerium ge-
nehmigt.

In den Bezirksrahmenplänen werden 
Projektgebiete ausgewiesen, innerhalb 
dieser Detailprojekte realisiert werden 
können.
Diese dienen der konkreten standört-

ISDW - Maßnahmen 

Förderbare Maßnahme gemäß VO (EG) 1698/2005:

Waldbau, Ökologie, Begleitende Maßnahmen

Jungwuchspflege

22622 1 4 1 0 Läuterung
22622 1 4 2 0 Mischwuchspflege
22622 1 4 3 0 Standraumregulierung, Stammzahlreduktion
22622 1 4 4 0 Durchforstung Nadelholz
22622 1 4 5 0 Durchforstung Laubholz
22622 1 4 6 0 Lassreitelfreistellung (Mittelwald)
22622 1 5 0 0 Unterbau

Quelle: Lebensministerium 2008
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ISDW - Maßnahmen 

Förderbare Maßnahme gemäß VO (EG) 1698/2005:

Waldbau, Ökologie, Begleitende Maßnahmen

Vorbereitung

22622 1 1 0 0 Vorlichtung
                       Verjüngungshieb
                       Bewuchsentfernung
                       Rohhumusabzug
                       Bodenverwundung
                       Bodenbearbeitung
                       Entwässerung
                       Mulchen
                       Düngung

Verjüngung

22622 1 2 1 0 Aufforstung Nadelwald
22622 1 2 2 1 Aufforstung Mischwald - bis zu 75% Nadelholzanteil
22622 1 2 2 2 Aufforstung Mischwald - mindestens 25 % Laubholzanteil
22622 1 2 2 3 Aufforstung Mischwald - mindestens 50 % Laubholzanteil
22622 1 2 2 4 Aufforstung Mischwald - mindestens 75 % Laubholzanteil
22622 1 2 3 1 Aufforstung Laubwald - Laubwaldreinbestand
22622 1 2 3 2 Aufforstung Laubwald - Laubwaldmischbestand
22622 1 2 3 3 Aufforstung Laubwald - Spezialstandort
22622 1 2 3 4 Aufforstung Laubwald - Zwangsstandort
22622 1 2 4 0 Nachbesserung
22622 1 2 5 0 Naturverjüngung Förderung
                       Naturverjüngung Sicherung
                       Naturverjüngung Ergänzung
                       Naturverjüngung Wildlinge
22622 1 2 6 0 Einzelschutz
22622 1 2 7 0 Kontrollzaun

Kulturpflege

22622 1 3 1 0 Kulturpflege
22622 1 3 2 0 Kronen- und Formschnitt
22622 1 3 3 0 Astungsvorbereitung
22622 1 3 4 0 Beseitigung der Verdämmung

Quelle: Lebensministerium 2008

ISDW - Detailprojektierung

Ablaufübersicht

ISDW ISDW –– MaßnahmenprojektMaßnahmenprojekt
= ausschließliche Umsetzung der jeweils 

vorgeschlagenen Maßnahmen
Codierung: alle Maßnahmen des Codes 22622 außer 
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Entgeltliche ProjektierungEntgeltliche Projektierung
= eigenes förderbares ISDW-

Planungsprojekt

Codierung: 226224110

EinreichungEinreichung
ISDW - Planungsprojekt

Einverständnis des Grundeigentümers

GenehmigungGenehmigung
ISDW - Planungsprojekt

Unentgeltliche ProjektierungUnentgeltliche Projektierung
= durch befugte Personen

(z.B. im Rahmen der hoheitlichen 
Aufgabenerfüllung

durch LFI/LFD, BFI, Kammer)

Maßnahmenplanung Maßnahmenplanung 
= = Projektierung des ISDW - Maßnahmenprojekts

FelderhebungFelderhebung

Quelle: www.isdw.at
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Förderungsvoraussetzungen
optimieren, wurden folgende Ober-
grenzen (in Prozent der Gesamtförder-
summe) festgelegt:

• max. 20 % für die Projektbegleitung;

• max. 30 % für die Erschließung von 
Wäldern mit Objektschutzwirkung (je-
doch sind Kombinationen mit anderen 
Förderungen für Erschließungspro-
jekte auch in höherem Umfang mög-
lich)

Für begleitende technische  Maßnah-
men gilt, dass diese stets in Verbindung 
mit den jeweils das waldbauliche Ziel 
absichernden Waldbewirtschaftsmaß-
nahmen stehen müssen.

Die Beurteilung des jeweiligen 
Förderungsantrages obliegt den 
entsprechend LE 07-13 zuständigen 
bewilligenden Stellen der Ämter der 
Landesregierungen. Auf die För-
derungsvoraussetzungen der Sonder-
richtlinie „Forst und Wasser“ des 
Programms LE 07-13 wird verwiesen. 
Insbesondere wird auf die speziellen 
Bestimmungen bei Vorliegen waldge-
fährdender Wildschäden hingewiesen. 
Die Orientierung an der jeweiligen 
potentiell natürlichen Waldgesellschaft 
ist Förderungsvoraussetzung.

Um den Einsatz der Finanzmittel für die 
Förderung von Maßnahmen im Rah-
men des Waldmanagements zu 

können Förster oder Forstwirte eine 
Zugangsberechtigung für den „Log in  
Bereich“ auf unkomplizierte Weise 
direkt über diese Homepage erhalten. 

Neben anderen wichtigen weiter-
führenden Informationen erhält man 
auch die Möglichkeit, mit einem 
speziellen „Modellkalkulator“ über ein 
einfaches Eingabeformular (siehe 
folgende Seite) die Schutzfunktionalität 
des jeweiligen Waldbestandes differ-
enziert nach Gefahrenarten in „Ampel-
farben“ abzuleiten. 

Diese beziehen sich auf die Schutz-
wirkung gegen Lawinenanbruch, 
Steinschlag, Rutschung und Abfluss.

Mit der Homepage www.isdw.at 
werden die Inhalte sowie Umsetzungs-
schritte des Programms ISDW ver-
mittelt.

Wichtige Basisinformationen (Schalt-
fläche FORSTnet) über den Wald und 
die Forstwirtschaft in Österreich sind 
ebenfalls abrufbar.

Auch können umfangreiche Geoinfor-
mationssysteme sowohl für grundsätz-
liche Informationen als auch für kon-
krete Projektumsetzungen genutzt 
werden.

Bei bestehendem Interesse an der 
Planung von ISDW - Detailprojekten 

Homepage www.isdw.at
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ISDW - Modellkalkulator
• 

• 

die Kosten der erforderlichen Maß-
nahmen nicht bereits durch andere 
Förderungen gedeckt werden, 
und

bezughabende Rechtsvorschriften 
den geplanten Maßnahmen nicht ent-
gegenstehen.

Objektschutzwälder im Sinne des 
Forstgesetzes sind Wälder, die Men-
schen, menschliche Siedlungen oder 
Anlagen oder kultivierten Boden insbe-
sondere vor Elementargefahren oder 
schädigenden Umwelteinflüssen schü-
tzen und 
die eine besondere Behandlung zur Er-
reichung und Sicherung ihrer Schutz-
wirkung erfordern.

Die Förderung von Maßnahmen nach 
diesem Programm setzt voraus, dass   
• der jeweilige ISDW-Bezirksrahmen-
plan vom Lebensministerium - Forst-
sektion genehmigt ist, 

Detailprojekte innerhalb ausgewie-
sener Projektgebiete (in der Karten-
darstellung gelb hinterlegt) liegen, 

eine entsprechende Planung (unent-
geltliche Projektierung oder „ISDW-
Planungsprojekt“) durch befugte Per-
sonen vorliegt,

die Erforderlichkeit der Maßnahmen 
zur Erreichung und Sicherung der Ob
jektschutzwirkung  gegeben ist,

keine gesetzliche oder bescheid-
mäßige Verpflichtung des Waldeigen-
tümers zu diesen Maßnahmen besteht,

• 

• 

• 
-

• 

Förderungsvoraussetzungen
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